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Vorwort 
Schulpädagogische Bücher, bei denen Leser/innen die Möglichkeit erhalten, die darin 
beschriebenen und analysierten Unterrichtsprozesse in Videoszenen selbst zu erleben, 
sind im deutschsprachigen Raum noch immer die Ausnahme. Als im Jahr 2005 der 
Schneider Verlag Hohengehren mein erstes Buch „Unterrichten lernen mit Gespür“ 
einschließlich einer DVD-Beilage mit fünf Hannoveraner Unterrichtsbildern publi-
ziert hat, war nicht abzusehen, dass es einmal die 3. Auflage erreichen würde. Inzwi-
schen sind acht weitere Bücher als derart ‚angereicherte‘ Printpublikationen erschie-
nen - zumeist mit mehreren Folgeauflagen. Anlässlich des nunmehr vorliegenden 
zehnten Buchs möchte ich mich bei meinem Verleger Rainer Schneider bedanken, der 
vor vierzehn Jahren mit diesem Publikationskonzept Neuland betrat und ein damals 
unkalkulierbares verlegerisches Wagnis einging. 

Mein besonderer Dank gilt den Schulleitungen, Lehrkräften und Schülern an 10 Re-
gelschulen für ihre keinesfalls selbstverständliche Bereitschaft, Außenstehenden ei-
nen Einblick in den Alltag inklusiven Unterrichts mittels Hospitationen und Inter-
views sowie Videoaufzeichnungen zu gewähren. In fünf videografierten Unterrichts-
vorhaben setzen jeweils eine Förder- und eine Regelschullehrkraft im Team-teaching 
Binnendifferenzierungs-Konzepte in ihren Inklusionsklassen um: Wochenplanarbeit 
(2. Klasse), Stationenlernen im Mathematikunterricht (6. Klasse), Gruppenpuzzle und 
Projektorientierung im Biologieunterricht (6. Klasse) und ein Monatsquiz (7. Klasse).  

Diese fünf Unterrichtsvorhaben sind wieder als Hannoveraner Unterrichtsbilder mul-
timedial dokumentiert und nach einer Registrierung mit dem Buchcode online zu-
gänglich. Ausschnitte daraus sind Grundlage für Szenarien zur webbasierten Unter-
richtsanalyse, die zur Auseinandersetzung mit vier Grundfragen Inklusiven Unter-
richts anregen. Die WBA-Szenarien regen anhand authentischer Videoszenen praxis-
fundierte und ergebnisoffene Diskurse über die Gestaltung inklusiven Unterrichts an. 
Die Dozenten-Administration und das qualitative, mehrschrittige Feedback ermögli-
chen ein teilautonomes E-Learning mit einem beispielgebenden Funktionsumfang. 
Entwickelt wurde dieses WBA-Konzept von Jan Mühlhausen, der auch das integrierte 
online-Portal für diese WBA-Szenarien und die Hannoveraner Unterrichtsbilder kon-
struiert hat. 

Bei der Aufzeichnung des Monatsquiz hat Frauke Ritzka mit einer zweiten Kamera 
gefilmt und mich bei der Durchführung und Auswertung der anschließenden Schüle-
rinterviews unterstützt. Für die sorgfältige redaktionelle Durchsicht des Manuskripts 
gilt mein Dank Christian Kowalski.  

Ulf Mühlhausen, im September 2019 
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Das deutsche Schulsystem ist darum bemüht, „den letzten Fuß-
kranken noch über die eigens niedergestellten Hürden von Bil-
dungsabschlüssen zu verhelfen". Dies ist „eine Verschwen-
dung des wertvollsten Geschenkes der Natur - genau gesagt: 
der menschlichen Genetik - an die gerade auf die besonderen 
Leistungen der besonders Begabten besonders angewiesene 
Gesellschaft". 

Prof. Dr. Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesell-
schaft (zitiert nach Sabine Etzold: "Gesamtnote mangelhaft" in 
der Wochenzeitschrift "DIE ZEIT" vom 12.12.1997) 

 
1. Konfliktfeld Inklusiver Unterricht: Einführung in das 

Thema und Aufbau des Buchs 

1.1 Konfliktfeld Inklusiver Unterricht 
Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 hat 
Deutschland das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung anerkannt und 
sich damit verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu etablieren, das durch ein 
notwendiges Maß an individueller Unterstützung die Bildung behinderter Menschen 
gewährleistet (vgl. Generalversammlung der UNO 2006, 15). Die aufgrund dieser 
Verpflichtung erforderlichen Veränderungen in den 16 deutschen Landeschulgeset-
zen erfolgte dann ab 2009 in unterschiedlichem Tempo und überwiegend schleppend. 
Während das Land Bremen die Verpflichtung zur schulischen Inklusion bereits 2009 
in sein Schulgesetz aufgenommen hatte, beschloss der Niedersächsische Landtag erst 
im März 2012, dass zukünftig Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-
darf gemeinsam an Regelschulen unterrichtet werden können, sofern die Erziehungs-
berechtigten das wünschen. Dazu sollte allen Schülerinnen und Schülern 1) zum 
Schuljahresbeginn 2013/2014 ein barrierefreier und gleichberechtigter Zugang zu al-
len Schulen ermöglicht werden 2). In Nordrhein-Westfalen erhielten entsprechende 
Änderungen 2013 Gesetzeskraft, in Bayern erst 2015. Als letztes Bundesland hat 
Sachsen eine neue Fassung des Schulgesetzes im April 2017 verabschiedet. 

                                                      
1 Da bislang keine befriedigende Konvention etabliert ist, wird im Folgenden ein schematisches 

Vorgehen bei männlich-/weiblichen Sammelformen ebenso vermieden wie „ideologische Kor-
rektheit“: In bunter Mischung werden die weibliche oder männliche Schreibweise ebenso ver-
wendet wie gelegentlich die „/“-Schreibweise und das große „I“ oder die androgyne Fassung 
„Lehrperson“ bzw. „Lehrkraft“. 

2 Niedersächsisches Kultusministerium (2012): Inklusive Schule in Niedersachsen. 
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Mehr als 10 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Konvention sind laut einer Statistik 
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz vom Dezember 2018 3) die meisten Bun-
desländer weit entfernt vom urspünglichen Ziel, den größten Teil der Schülerschaft 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen zu unterrichten. Im Schul-
jahr 2017/18 wurden in den Klassenstufen 1 bis 10 bundesweit noch immer fast 60 % 
(mehr als 317.000 Schüler/innen) exklusiv in Förderschulen unterrichtet (davon etwa 
12% Schülerinnen ausländischer Herkunft). Demgegenüber nahmen im selben Zeit-
raum nur ca. 42,5% (etwa 225000) deutsche und ausländische Schüler am inklusiven 
Unterricht in Regelschulen teil. Dieses bundesweit durchschnittliche Quotenverhält-
nis (57,5% exklusiv gegenüber 42,5% inklusiv) kommt zustande durch erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Im Bundesland Bremen beträgt 
die Quote für die inklusive Beschulung knapp 85%, im Flächenland Schlewig-Hol-
stein immerhin 68,65%; während sie in Hessen und Bayern bei knapp unter bzw. 
knapp über 30% liegt. 
Die Gründe für diese zögerliche Umsetzung sind vielfältig und haben in den vergan-
genen Jahren zu kontroversen Auseinandersetzungen und wechselseitigen Schuldzu-
weisungen geführt. Eine rückblickende Ursachenforschung ist konfrontiert mit einer 
schwer überschaubaren Gemengelage aus sowohl nachvollziehbaren Bedenken als 
auch Versäumnissen auf allen Ebenen, die sich gegenseitig verstärkt haben dürften: 
Eine unzureichende Ausstattung der Regelschulen seitens der kommunalen Schulträ-
ger, fehlende Konzepte und eine mangelhafte Vorbereitung der Lehrkräfte, vor allem 
aber ein – angesichts der offensichtlich unzureichenden Voraussetzungen und der er-
wartbaren Schwierigkeiten – zögerlicher schulpolitischer Wille auf kultusministeriel-
ler Ebene, diese von oben verordnete Reform ‚mit der Brechstange‘ durchzusetzen. 
Begleitet wurde und wird dieser gebremste Refomreifer von massiven Vorbehalten 
bis hin zur strikten Ablehnung einer inklusiven Beschulung, die in der öffentlichen 
Diskussion mal mehr, mal weniger vehement vertreten wird. Besondere Wirkung 
dürfte dabei der Widerstand einflussreicher Personen und Einrichtungen gegenüber 
einer Abkehr vom dreigliedrigen Schulsystem und seiner vermeintlich erfolgreichen 
Eliteförderung haben. Eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht hat diese Geisteshaltung 
vor gut 20 Jahren der damalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. Dr. Hu-
bert Markl, in dem eingangs aufgeführten Zitat. Implizit bezog Markl mit seiner da-
maligen abschätzigen Äußerung zu Gesamtschulen auch Stellung gegen inklusiven 
Unterricht, der ein Grundprizip der Gesamtschulpädagogik ist. Auch wenn diese Kri-
tik inzwischen – nach der de facto Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems – 
nicht mehr in einer derart zynischen Weise öffentlich vorgetragen wird, so erlebt die 
damit korrespondierende Haltung seit einiger Zeit wieder einen Aufschwung. Ihren 
Ausdruck findet sie in Angriffen gegen inklusiven Unterricht mit der Begründung, sie 

                                                      
3 https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/sonderpaedagogische-foer-

derung-an-schulen.html  { am 1.8. 2019 } 
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würden den schulgesetzlichen Bildungsauftrag – vor allem der Gymnasien – aushöh-
len, der angeblich ausschließlich auf die Vermittlung von Fachwissen beschränkt sei.  
Vertreten wird diese tatsachenwidrige Behauptung etwa von dem inzwischen seit 20 
Jahren im Ruhestand befindlichen Politikdidaktiker Hermann Giesecke, der in einer 
plakativen Streitschrift mit dem Titel „Warum ich gegen inklusive Schulen bin: Die 
zerstörerische Naivität ideologisch motivierter Schulreformen“ (Giesecke 2017) wie 
bereits in vielen seiner frühen Schriften seine Unkenntnis – oder besser gesagt seine 
Ignoranz – gegenüber dem schulischen Bildungsauftrag zum Ausdruck bringt. Laut 
den Schulgesetzen der 16 Bundesländer ist die Persönlichkeitsbildung das vornehm-
liche Ziel schulischer Bildung. Die Eckpfeiler dieses Bildungsauftrags ergeben sich 
aus dem Deutschen Grundgesetz, speziell aus den Verfassungsartikeln 1 bis 7, auf die 
sich alle 16 Länderschulgesetze beziehen müssen. „Wer schulische Bildung auf un-
terrichtsfachliches Wissen reduziert, ignoriert das demokratische Fundament des hie-
sigen Schulwesens.“ (ausf. dazu: Mühlhausen 2015, 38). 
Aber auch Maßnahmen, die auf den ersten Blick als flankierende iuristische Unter-
stützung des schulischen Inklusionsprozesses erscheinen könnten, konterkarieren die 
Reformbemühungen und erweisen ihnen letztlich einen Bärendienst. Pointiert deut-
lich wird das mit einem Gerichtsurteil des Bremer Verwaltungsgerichts im Jahr 2018 
(Az.: 1 K 762/18), in dem die Klage einer Schulleiterin gegen die angeordnete Ein-
richtung einer Inklusionsklasse mit fünf „geistig behinderten“ Kindern an ihrem Gym-
nasium abgewiesen wird. Dem Argument der Schulleiterin, die geistig Behinderten 
könnten das erhöhte Lerntempo der Gymnasiasten verzögern, widersprach das Gericht 
mit der überraschenden Prognose, einen gemeinsamen Unterricht würde es ja ohnen-
hin nur bei einzelnen Projekten geben; überwiegend würden diese fünf Schüler ja in 
benachbarten „Differenzierungsräumen“ unterrichtet. Man muss dieser bemerkens-
werten Fehleinschätzung des Gerichts über den Sinn inklusiven Unterrichts zugute-
halten, dass es aus nachvollziehbarem Grund offensichtlich darüber irritiert ist, dass 
mit einer vom Gesetzgeber gewollten und erzwungenen Schaffung von Inklusions-
klassen an Gymnasien ein Grundpfeiler des gymnasialen Selbstverständnisses demon-
tiert wird: Der Bestenauslese zum Zwecke der Eliteförderung. Mit dieser Irritation 
steht das Gericht nicht allein 4), denn die gymnasiale Beschulung von Schülern, von 
denen kaum erwartbar ist, dass sie selbst minimale Anforderungen des gymnasialen 
Curriculum jemals werden erfüllen können, ist unzweifelhaft ein unauflösbarer Wi-
derspruch in Anbetracht der scharfen Auslese, die deutsche Gymnasien ansonsten 
praktizieren, um ihres Erachtens nach ungeeignete Schüler/innen möglichst schon an 
der Sekundar-Einschulung zu hindern, spätestens aber in den fünften und sechsten 

                                                      
4  Zu eigen macht sich diese Auffassung u.a. auch der ehemalige Kölner Gymnasiallehrer Michael 

Felten, der sich in seinem Buch „Die Inklusionsfalle: Wie eine gut gemeinte Idee unser Bil-
dungssystem ruiniert“ (2017) aus diesem Grund gegen die Aufnahme von Schülern mit Lern-
schwierigkeiten und geistigen Behinderungen in Gymnasien ausspricht. 
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Klassen ‚auszusortieren‘. Das Gerichtsurteil, in dem einem Bremer Gymnasium als 
vermeintlichen Ausweg aus dem Dilemma empfohlen wird, in der zu bildenden In-
klusionsklasse möglichst viel exklusiv zu unterrichten, unterstreicht diesen System-
widerspruch unabsichtlich. 
Grundsätzlich umstritten ist die Reform selbst unter Lehrerausbildern, denen die Auf-
gabe zukommt, angehende Lehrer/innen auf einen inklusiven Unterricht vorzuberei-
ten, in dem Regel- und Förderlehrkräfte zusammenarbeiten. Nicht wenige Erzie-
hungswissenschaftler/innen, Fachdidaktiker/innen und Sonderpädagog/inn/en haben 
anfangs diese, aus ihrer Sicht längst überfällige, Schulreform begrüßt und daran erin-
nert, dass mit ihr nunmehr verbindlich verwirklicht wird, was der Deutsche Bildungs-
rat bereits 1973 als unerlässlich eingefordert hatte:  

„ … ein flexibles System von Fördermaßnahmen, das einer Aussonderungsten-
denz der allgemeinen Schule begegnet, gemeinsame soziale Lernprozesse Be-
hinderter und Nichtbehinderter ermöglicht und den individuellen Möglichkeiten 
und Bedürfnissen behinderter Kinder und Jugendlicher entgegenkommt. … Die 
dadurch zustande kommende gemeinsame Unterrichtung von behinderten und 
nicht behinderten Kindern bringt eine sonderpädagogische Verantwortung für die 
allgemeine Schule mit sich, die sie bisher nicht wahrzunehmen brauchte, weil es 
neben ihr die Sonderschule gab und noch gibt.“ (Deutscher Bildungsrat 1973, 
24). 

Inzwischen ist diese anfängliche Euphorie angesichts vieler Hindernisse und Fehlent-
wicklungen in Skepsis umgeschlagen, wie Olga Jaumann im ersten Teil ihres Buchs 
mit dem Titel „Inklusion – eine unerfüllbare Vision“ resümiert (Jaumann 2018). Ge-
rade von Sonderpädagogen wird bezweifelt, dass die mit der verbindlichen flächen-
deckenden Einführung der schulischen Inklusion erzwungene abrupte „Kehrtwende 
um 180° in deutschen Schulen“ gelingen kann (so Karl Dieter Schuck - vormals Son-
derpädagoge an der Universität Hamburg). Der Psychologe Bernd Ahrbeck, bis 2016 
an Humboldt-Universität Berlin Professor im Fachgebiet „Pädagogik der Verhaltens-
störungen“, kritisiert, mit der inklusiven Schule werde ein sehr gut ausgestattetes und 
bewährtes Förderschulsystem zerschlagen (Ahrbeck 2016).  
Nicht gerade förderlich für den Reformprozess ist, dass es bis heute strittig ist, was 
diese Reform bewirken und wem sie eigentlich zugutekommen soll. Umstritten war 
in der hiesigen schulpolitischen Diskussion von Beginn an, welche Schülerklientel im 
Inklusiven Unterricht einbezogen werden sollte. Laut den Landesschulgesetzen sind 
das – der UN-Konvention folgend – ausschließlich Schüler/innen mit besonderen kör-
perlichen und/oder geistigen Einschränkungen, die einen speziellen, eben sonderpä-
dagogischen, Förderbedarf begründen. Die amtliche Statistik der Kultusministerkon-
ferenz von 2018 (a.a.O.) unterscheidet diesbezüglich die Förderschwerpunkte  

 „Lernen“  
 „Sehen“ 
 „Hören“ 
 „Sprache“ 
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 „Körperliche und motorische Entwicklung“ 
 „Geistige Entwicklung“ 
 „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
 „Sprache, emotionale und soziale Entwicklung (LSE)“ 

sowie den Förderschwerpunkt „übergreifend“, die „Schulen für Kranke“ und außer-
dem die Rubrik „noch keinem Förderschwerpunkt zugeordnet“. 
Die Kriterien, nach denen die jeweiligen Einschränkungen bemessen werden und die 
Zuordnung eines Schülers zu einem Förderschwerpunkt vollzogen wird, sind nicht 
eindeutig, da bei allen Förderschwerpunkten die Einschränkungen in graduellen Ab-
stufungen vorliegen. Nicht selten kommen mehrere Beeinträchtigungen in unter-
schiedlichsten Kombinationen zusammen, so dass die Zuordnung eines behinderten 
Schülers zu einer Kategorie ungenau ist. Eine solche Verbundkategorie ist in der 
KMK-Synopse nur für den Förderbedarf „Sprache, emotionale und soziale Entwick-
lung“ vorgesehen. 
Auch die Bezeichnungen für diese Kategorien sind einem ständigen Wandel unterzo-
gen und repräsentieren den jeweiligen Zeitgeist. War es z.B. bis weit in die 70er Jah-
ren noch selbstverständlich, von „Verhaltensgestörten“ zu sprechen, so erfolgte seit 
den 80er Jahren eine mehrfache Kurskorrektur: von „Verhaltensauffälligen“ über 
Schüler mit „Verhaltensproblemen“ bis zur derzeit politisch korrekten Bezeichnung 
als Schüler/innen mit Förderbedarf im Schwerpunkt „Emotionale und soziale Ent-
wicklung“. Mit einer vergleichbaren Verbalakrobatik wird in der KMK-Synopse ver-
sucht, die offensichtlichen Handicaps von Schülern mit z.B. einem Down-Syndrom 
oder einer Autismus-Diagnose sprachlich zu verklausulieren als Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“. Streng genommen müsste danach auch die UN-Behinderten-
rechtskommission in der deutschen Übersetzung umbenannt werden in „UN-Konven-
tion für die Rechte von Menschen mit speziellen Förderbedarfen“. Es fällt selbst För-
derlehrkräften, die täglich behinderte Schüler unterrichten, schwer, mit den ständigen 
sprachlichen ‚Innovationen‘ Schritt zu halten. Sogar in aktuellen Unterrichtsentwür-
fen aus der II. Phase ist von Schülern mit „geistiger Beeinträchtigung“ oder „geistiger 
Behinderung“ die Rede – manchmal schamhaft abgekürzt mit „G.B.“ (so in Entwür-
fen zu den in Kapitel 6 und 7 dokumentierten Unterrichtsvorhaben HUB 57 und 58). 
Und auch an der universitäten Nomenklatur hat sich bislang wenig geändert, dort sind 
z.B. die Professuren, Institute und Studiengänge für den Förderbedarf „Emotionale 
und soziale Entwicklung“ vielerorts noch immer mit der Bezeichnung „Verhaltensge-
störtenpädagogik“ ausgewiesen. 
Im Unterschied zur UN-Konvention wird in der erziehungswissenschaftlichen Dis-
kussion tendenziell eher ein weites Verständnis von „Inklusion“ favorisiert, wonach 
auch solche Schüler/innen zu berücksichtigen seien, die zwar nicht im obigen Sinn 
behindert sind, aber aufgrund ihrer prekären Lebensumstände daran gehindert wer-
den, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Dieser akademische Streit um eine ‚richtige‘ 
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Definition erscheint angesichts der schulischen Realität müssig, denn faktisch sind 
viele Lehrer/innen mit der Anforderung konfrontiert, in derselben Lerngruppe/Klasse 
sowohl Schüler/inne/n mit sonderpädagogischem Förderbedarf als auch Schü-
ler/inne/n aus prekären Lebensverhältnissen mit einem häufig nicht gerade bildungs-
förderlichen Migrationshintergrund und in einigen Schulen seit mehreren Jahren auch 
Flüchtlingskinder mit völlig unzureichenden Deutschkenntnissen zu unterrichten.  
Angesichts dieser Veränderungen befördert allein schon die Debatte um Inklusion ei-
nen Abschied von der Illusion einer „Normalität“ und der Fiktion einer homogenen 
Schülerschaft, die es ohnehin niemals gegeben habe – so der ehemalige Siegener Er-
ziehungswissenschaftler Hans Brügelmann. Der Inklusive Unterricht sollte den Blick 
auf die Besonderheit jedes einzelnen Schülers mit seinen Stärken und Schwächen er-
öffnen (vgl. Brügelmann 2014). 
Aber nicht von allen Betroffenen wird die wohlgemeinte ‚Einschließung‘ aller in einer 
für alle offenen Lerngemeinschaft gutgeheißen. So sollten in Niedersachsen laut Ko-
alitionsvertrag zwischen SPD und Bündnis90/Die Grünen von 2012 alle Förderschu-
len zu den drei Schwerpunkten Lernen, Sprache und Emotionale und Soziale Entwick-
lung nach und nach auslaufen, indem diese Schülerklientel in den folgenden vier Jah-
ren (Grundschule) bzw. fünf Jahren (Sekundarschule) nur noch in Regelschulklassen 
eingeschult werden. Somit hätten, wenn man die Zahlen aus 2009 zugrunde legt (vgl. 
KMK 2016), ab dem Schuljahr 2020/21 mehr als 70 % aller Schüler/innen mit För-
derbedarf in Regelschulen unterrichtet werden sollen, während dann nur noch die 
knapp 30 % der Schüler/innen mit den Förderschwerpunkten Hören, Sehen, Körper-
liche und Motorische Entwicklung, Geistige Entwicklung, sowie Lernen+Spra-
che+Emotionale und Soziale Entwicklung weiterhin exklusiv in spezialisierten För-
derschulen unterrichtet würden. Gegen eine so erzwungene inklusive Beschulung ha-
ben in Niedersachsen die Eltern und Lehrkräfte der Schüler/innen mit Sprachbehin-
derungen von Beginn an heftig und andauernd protestiert. Ihr Argument war zum Ei-
nen, dass es in nahezu allen Regelschulen an den sehr teueren Ausstattungen mangelt, 
die in Sprachheilschulen Standard sind, und dass zum Anderen nur in den allersel-
tensten Fällen die sprachbehinderten Schüler in einer Regelschulklasse auch von einer 
speziell ausgebildeten Förderlehrkraft mit dem Schwerpunkt Sprache gefördert wer-
den würden – und dann auch nur für wenige Stunden pro Woche 5). 
Um diesem Protest Rechnung zu tragen und weiteren erwartbaren Elternprotesten ge-
genüber einer zwangsweisen inklusiven Beschulung von Schülern mit anderen För-
derschwerpunkten zuvorzukommen, wurde in Niedersachsen wie in anderen Bundes-
ländern auch den Eltern behinderter Kinder freigestellt, selbst zu entscheiden, ob diese 

                                                      
5  Auch die in einigen niedersächsischen Grundschulen weiterbestehenden, speziell ausgestat-

teten Sprachlernklassen, in denen Schüler/innen mit dem Förderschwerpunkt Sprache von 
qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden, brandmarken Befürwortern einer inklusiven Be-
schulung als Fortsetzung von Separierung und Etikettierung (Müller 2014). 
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in einer auf diese Klientel spezialisierten Förderschule oder inklusiv in einer Regel-
schule unterrichtet werden. Eine Ausnahme waren in Niedersachsen zunächst Schü-
ler/innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, die seit dem Schuljahr 13/14 an Regel-
schulen hätten eingeschult werden müssen 6). Aber nachdem diese Vorgabe von vielen 
Schulträgern unterlaufen wurde, hat das CDU/SPD-Kabinett im Juli 2018 für die bis 
2021 voraussichtlich nicht geschlossenen ca. 60 Förderschulen Lernen (von 120 im 
Jahr 2012) ebenfalls einen Bestandsschutz bis 2028 garantiert. 
Der Primat des Elternwunsches konterkariert das mit der Einführung Inklusiven Un-
terrichts verbunde Anliegen, weil damit ein zweigleisiges Schulsystem, in dem Regel- 
und Förderschulen nebeneinander bestehen, dauerhaft und flächendeckend vorzuhal-
ten ist. Nach der KMK-Statistik für das Schuljahr 2017/18 (a.a.O.) werden in allen 16 
Bundesländern parallel zum inklusiven Regelschulsystem fast alle Förderschultypen 
weitergeführt. Dieser Bestandsschutz für Förderschulen zwingt die Schulbehörden für 
beide Schulsysteme, sonderpädagogische Lehrerkräfte bereitzustellen - auch wenn die 
Klassen in den Förderschulen kaum gefüllt werden. Eine Folge dieses ‚luxuriösen‘ 
Doppelssystems ist eine mangelhafte Unterrichtsversorgung der inklusiven Klassen 
in Regelschulen mit sonderpädagogischen Lehrkräften, von denen nicht wenige täg-
lich zwischen mehreren Regelschulen pendeln müssen.  
Nach einer Berechnung des niedersächsischen Landesrechnungshofes 7) stünden bei 
einer ausschließlich inklusiven Beschulung der Förderschüler/innen mit den Schwer-
punkten Sprache, Lernen und Emotional-soziale Entwicklung allein für das Lehrper-
sonal 400 Millionen Euro jährlich zur Verfügung 8). Damit könnte fiktiv sämtlichen 
Klassen aller Schulformen im Primar- und Sek1-Bereich eine systemische Grundver-
sorgung von 5,6 LWStd. je Klasse gewährt werden. In den niedersächischen Grund-
schulen könnte die sonderpädagogische Grundversorgung sogar um mehr als das 
Dreifache erhöht werden (statt bisher pauschal 2 Förderstunden pro Klasse 6,4). Der 
niedersächsische Landesrechnungshof kritisiert in diesem Bericht zum einen die Fort-
führung dieses Doppelssystems als eine konträr zur Grundidee der inklusiven Beschu-
lung praktizierte Ressourcenverschwendung. Zum Andern wird, ungewöhnlich deut-
lich, die individuelle Ressourcenzuweisung aufgrund von Einzelgutachten als „dem 

                                                      
6  Diese Schüler/innen bilden zahlenmäßig die größte Gruppe unter den neun in KMK-Statistiken 

unterschiedenen Förderschwerpunkten (vgl. KMK 2018), ihr Anteil liegt laut langjähriger Sta-
tistiken bei etwa einem Drittel aller Schüler/innen mit Förderbedarf. 

7  Noch nicht einmal mitgerechnet sind hier die Kosten der Träger, also vorwiegend der Kommu-
nen, für den Anschaffungs- und Erhaltungsaufwand der Schulgebäude und deren Ausstat-
tung. 

8 Vgl. den Jahresbericht 2018 des niedersächsischen Landesrechnungshofs – Abschnitt IV 
„Schulische Inklusion in Niedersachsen“ (https://www.lrh.niedersachsen.de/themen/jahresbe-
richte/jahresbericht-aktuell-165143.html am 29.4.2019). Vorgestellt wurde diese Expertise auf 
einer Tagung des Sozialverbands Deutschland und der GEW Niedersachsen am 3.4.2019 in 
einem Vortrag von Silke Feser (LRH). 
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aktuellen wissenschaftlichen Diskurs entsprechend [….] nicht mit dem vom Land prä-
ferierten erweiterten Inklusionsbegriff vereinbar“ kritisiert (aaO., 6). Angeregt wird 
eine bislang nur von den drei Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen und Thüringen beschrittene „systemische Ressourcensausstattung“, die 
dem sog. „Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma“ entgegenwirkt und den Schulen 
langfristig Planungssicherheit geben würde 9). Bislang scheitert eine längerfristige 
Planung des Einsatzes von Förderlehrkräften an Regelschulen vor allem daran, dass 
nicht vorhergesehen werden kann, ob Eltern ihre Kinder mit Förderbedarf an der Re-
gelschule ihres Schulbezirks einschulen lassen. Die Unwägbarkeiten der alljährlichen 
elterlichen Wahlentscheidungen zur Einschulung im Verbund mit der ‚sparsamen‘ 
Zuteilung von Förderstunden macht es Regelschulen unmöglich, mittelfristig eine 
passende Zuordnung von spezialisierten sonderpädagogischen Lehrkräften zu den je-
weils in einer Klasse vorhandenen Förderbedarfen zu gewährleisten. Damit gleicht es 
einem Lotteriespiel, ob eine Förderlehrkraft mit ihrer hochspezialisierten Ausbildung 
in einer Regelschulklasse auch Schüler/innen mit eben diesem Förderbedarf unter-
richten kann. Ganz sicher aber wird sie mehrheitlich Schüler/innen mit Förderbedar-
fen unterrichten, für die sie keine spezialisierte Ausbildung hat. 
Umstritten ist diese Reform auch in der Lehrerschaft selbst. Sowohl die Förder- als 
auch die Regelschullehrkräfte sehen sich gefordert, eine bislang allenfalls halbherzig 
unterstützte Reformmaßnahme umzusetzen – so gut es eben geht. Die in Fach- und 
Verbandszeitschriften, auf Tagungen und in schulpolitischen Rubriken von Tages- 
und Wochenzeitungen vorgebrachten Stellungnahmen dokumentieren einen tiefen 
Graben zwischen Befürwortern und Gegnern inklusiver Beschulung. Dabei überwo-
gen in den ersten Jahren nach 2009 in redaktionellen Hauptbeiträgen, Leitkolumnen 
und Kommentaren die Stimmen von Befürwortern, die in dieser politischen Vorgabe 
die große Chance zur grundlegenden Veränderung des deutschen Schulsystems – weg 
von schulischer Diskriminierung und hin zu mehr Gleichberechtigung sahen. Kriti-
sche Stimmen kamen dann alsbald vermehrt aus der Schulpraxis zu Wort, nachdem 
in einzelnen Bundesländern erste Erfahrungen gemacht wurden; sie waren allerdings 
zunächst vorwiegend in Kurzbeiträgen und Leserbriefspalten zu finden. Inzwischen 
weicht der ursprünglich von Verbandssprechern, Bildungspolitikern und Erziehungs-
wissenschaftlern zur Schau gestellte Zweckoptimismus einer „großen Ernüchterung“ 
– so die Überschrift eines Leitartikels in der Mai-Ausgabe 2017 der Verbandszeit-

                                                      
9 Laut niedersächsischem Landesrechnungshof betrug 2017 allein der zeitliche Aufwand der be-

teiligten Lehrkräfte für ein Feststellungsverfahren im Durchschnitt 43 Stunden und kostete gut 
2.670 € (aaO, Abschnitt 3). Für die ca. 14700 sonderpädagogischen Gutachten waren 462 Voll-
zeiteinheiten erforderlich; die Kosten dafür beliefen sich auf gut 40 Millionen Euro. Der nieder-
sächsische Landesrechnungshof empfiehlt in seinem Jahresbericht 2018, auf Individualgutach-
ten zu verzichten und stattdessen jedes Jahr diesen zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich in 
die systemische Grundversorgung zu investieren. 
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schrift der Bildungsgewerkschaft „Erziehung und Wissenschaft“ zum Schwerpunkt-
thema „Inklusion“ (Irle 2017). In mehreren Artikeln dieser Ausgabe wird über bun-
desweite Proteste von Lehrer- und Elternverbänden und -initiativen berichtet, die sich 
nicht nur gegen die unzureichende Ausstattung der Schulen, sondern oft auch gegen 
das Inklusions-Vorhaben als solches richten. Zu Wort kommen in dieser Ausgabe 
mehrere Lehrkräfte, die selbst Inklusiven Unterricht praktizieren, sich zu diesem pä-
dagogischen Prinzip bekennen, aber in überwiegend resignierendem Grundton von 
unzumutbaren Belastungen, Mängeln und Versäumnissen berichten. Zitiert wird u.a. 
aus einem „Brandbrief “ von Frankfurter Grundschulleitungen an den hessischen Kul-
tusminister, wonach sich die ohnehin schon unakzeptablen Bedingungen für eine in-
klusive Beschulung insbesondere in den städtischen Ballungsgebieten noch massiv 
verschlechtert haben, weil ein größer werdender Anteil an Kindern aus prekären Le-
bensverhältnissen mit und ohne Migrationshintergrund und an traumatisierten Flücht-
lingskindern zu unterstützen sei. Aufgrund fehlender Ressourcen sowohl für die In-
klusion als auch zur Betreuung geflüchteter Kinder würde die Belastungsgrenze für 
Lehrkräfte ins Unendliche steigern – so wird ein ehemaliger hessischer Grundschul-
leiter zitiert. Eine Frankfurter Grundschullehrerin schildert in einem Leserbrief an die 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung anonym, dass sie „heute keine Lehrerin 
mehr werden würde, weil sie den Kindern nicht gerecht“ werden könne. Auf der Stre-
cke blieben selbst „die paar normalen, unauffälligen, lernbegierigen Kinder, die ein-
fach mitlaufen, weil man keine Zeit für sie hat.“ (a.a.O.,13). Zu ähnlich desillusionier-
ten Einschätzungen kommen in der November-Ausgabe 2018 der Zeitschrift PÄDA-
GOGIK in mehreren Beiträgen Lehrkräfte und Schulleitungen aus Schulen der Se-
kundarstufe 1 (je eine Haupt-, Gesamt-, integrierte Sekundar- und Stadtteilschule), die 
eine über viele Jahre hinweg zunehmend desaströse Entwicklung an ihrer jeweiligen 
Schule beschreiben, bei der „>>normales<< Unterrichten unmöglich wird“ (Stein & 
Gajewski 2018, 22). Zugleich wird in diesen Beiträgen aber auch von kraftraubenden 
experimentellen Ansätzen berichtet, um diesem Trend einer Entschulung – zumeist 
durchaus mit bescheidenem Erfolg – entgegenzuwirken.  
Im Gegensatz zu diesem vielerorts festgestellten ungünstigen Entwicklungstrend gibt 
es jedoch auch gegenläufige Beispiele. Grund- und Sekundarschulen, die unter ver-
gleichbaren Bedingungen wie die zuvor beschriebenen Schulen in Hinblick auf die 
personelle und materielle Schulausstattung, das Schülerklientel und das soziale Um-
feld arbeiten, erleben nicht zwangsläufig derart extrem ungünstige Entwicklungen. So 
dokumentiert Graumann (aaO.) mit der Fallstudie einer westfälischen Grundschule, 
dass Inklusiver Unterricht gelingen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 
Auch an – wenngleich bislang nur sehr wenigen – Gymnasien gibt es Inklusionsklas-
sen. In der Region Hannover haben lange vor der niedersächsischen Schulgesetz-Än-
derung von 2012 das Kurt-Schwitters- Gymnasium in Hannover Burgdorf (2011) und 
das Hölty-Gymnasium in Wunstorf (2009) jeweils eine Inklusionsklasse eingerichtet, 
in der Schüler/innen mit „geistiger Behinderung“ (so die Bezeichnung in diesem Ar-
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tikel) unterrichtet werden (vgl. Baßmann & Laukamp-Grimsel 2013). Diese erfolgrei-
che gymnasiale Inklusionspraxis widerlegt Mutmaßungen, wonach gymnasialer Un-
terricht vor zuviel Heterogenität kapitulieren müsste (Felten 2017). Offenbar gelingt 
es Lehrkräften unter bestimmten Voraussetzungen, den Anforderungen eines Inklusi-
ven Unterrichts in einer Weise zu entsprechen, die nicht nur für sie selbst zufrieden-
stellend ist, sondern auch von den Schülern und ihren Eltern als positiv gewertet wird 
(siehe die Ergebnisse der Schulerkundungen in Kapitel 2). Aber auch bei solchen, aus 
Beteiligtensicht gelungenen schulischen Inklusionsvorhaben streiten sich Experten 
darüber, ob diese den Ansprüchen einer idealiter vorgestellten Inklusion genügen. 

1.2 Inklusiver Unterricht – Widersprüche, Zielirritationen und 
Kontroversen  
1.2.1 Separiertes Lernen im inklusiven Unterricht konterkariert die Inklu-

sionsidee 

Die vorstehend skizzierten Konflikte über Inklusiven Unterricht lassen bereits anklin-
gen, dass der Grundidee vom gemeinsamen Lernen ein Widerspruch innewohnt. In-
klusiver Unterricht soll allen Schülern auch bei größter Spannbreite an Voraussetzun-
gen, Fähigkeiten und Perspektiven ein gemeinsames Lernen ermöglichen. Damit wird 
ein ziel- und inhaltsdifferentes Lernen unvermeidlich, bei dem die I-Schüler zeitweise 
auch separiert unterrichtet werden – sei es in einem Nebenraum, im Flur oder ‚pseu-
doinklusiv‘ in einer abgeschirmten Ecke des Klassenraums. Separiertes Lernen ist ein 
konstitutives Merkmal des Inklusiven Unterrichts. Diese zeitweise getrennte Unter-
richtung ist auch eine Form der Aussonderung – ganz gleich, mit welcher Intention, 
in welchem zeitlichen Umfang und unter welchen Umständen eine Trennung der För-
derschüler von ihren Mitschülern erfolgt. 

1.2.2 Die potentielle Stigmatisierung von Förderschülern in der Regelschule 

Im inklusiven Unterricht erleben Regelschüler/innen ihre behinderten Mitschüler/in-
nen in der Regel in einer Sonderrolle. Ihre psychischen und physischen Handicaps 
sind zumeist offensichtlich; für sie gelten Sonderregeln, sie lernen mit anderen Me-
dien und Materialien, erhalten mehr Hilfestellungen, benötigen mehr Zeit und können 
mit den Lernerfolgen der Anderen nicht mithalten 10). Selbst wenn in den meisten 
Inklusionsklassen eine Beschulung in separaten „Differenzierungsräumen“ nicht so 
durchgängig erfolgt, wie es sich das eingangs zitierte Bremer Gericht vorstellt, ist ein 
zeitweise getrennter Unterricht unumgänglich. Die mit diesen – zumeist sinnvollen 
didaktischen Maßnahmen – verbundene Sonderstellung kann einer Stigmatisierung 

                                                      
10  In eine Sonderrolle können sie z.B. bei der Bildung von Arbeitsgruppen sogar dann gelangen, 

wenn das durch die Vorgehensweise bei der Gruppenbildung eigentlich vermieden werden 
soll: Siehe die in Kapitel 9.5 beschriebenen videografierten Schlüsselszenen zu den WBA-
Szenarien 113 und 114. 
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und Etikettierung der Förderschüler Vorschub leisten, die durch Inklusiven Unterricht 
eigentlich vermieden werden soll. 

1.2.3 Die doppelte Privilegiertheit der Förderlehrkraft – Auslöser für Kon-
kurrenzdenken und Missgunst 

Einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen Förder- und Regelschullehrern steht 
die doppelte Privilegiertheit von Förderlehrkräften im Weg. Einerseits werden sie 
deutlich besser bezahlt als Grund-, Haupt- und Realschullehrer/innen (im Beamten-
verhältnis nach A13 statt A12) und haben ein geringeres Stundendeputat. Andererseits 
sind sie im inklusiven Unterricht formal nur für ‚ihre‘ kleine Schülerklientel zustän-
dig, während die Regelschullehrkräfte den Unterricht insgesamt zu verantworten ha-
ben. Ein missgünstiges Resümee könnte demnach lauten: ‚Schlechter bezahlte Regel-
lehrkräfte müssen in mehr Wochenstunden mehr Schülern vergleichsweise umfang-
reichere Lehrplaninhalte vermitteln‘. Eine solche Einschätzung blendet aus, dass För-
derlehrkräfte eine hochspezialisierte Qualifikation haben, um mit pädagogisch-didak-
tischer, aber auch psychologisch-medizinischer Expertise einzelnen Schülern trotz 
z.T. sehr ungünstiger Voraussetzungen zu Lernerfolgen zu verhelfen. Wenn Vorur-
teile dieser Art in einer Schule hinter vorgehaltener Hand kursieren, sind sie ein nicht 
zu unterschätzendes Hindernis für einen gedeihlichen gemeinsamen Unterricht. 

1.2.4 Team-teaching ‚auf Augenhöhe‘: Eine Verschwendung von Ressour-
cen? 

Die Förderlehrkraft soll beim Team-teaching als ‚Generalistin‘ dieselben Aufgaben 
wie die Regelschullehrkräfte übernehmen, als „Spezialistin“ soll sie sich um die I-
Schüler mit Förderbedarf kümmern. Eine zu starke Orientierung in eine der beiden 
Richtungen ist ungünstig: In der Rolle der ‚Generalistin‘ droht eine Vernachlässigung 
der einzelnen Schüler mit Förderbedarf. In der Rolle der ‚Spezialistin‘ droht eine Ver-
nachlässigung der Beziehung zur gesamten Lerngruppe. Diese antinomen Anforde-
rungen könnten mit einem Team-teaching situationsangemessen ausbalanciert wer-
den, bei dem beide Lehrkräfte für alle Schüler/innen zuständig sind und sich sowohl 
in frontalen Phasen als auch beim Differenzieren die Aufgaben gleichwertig teilen. 
Sie arbeiten ‚auf Augenhöhe‘ so zusammen, dass für die Schüler/innen keine Hierar-
chie zu erkennen ist 11). Gegner eines solchen Team-teaching kritisieren eine doppelte 
Ressourcenverschwendung: Die Förderlehrkraft könne sich dann nicht mit ihren 
hochspezialisierten pädagogischen Fähigkeiten auf die Schülerklientel konzentrieren, 

                                                      
11) Ein solches Team-teaching auf Augenhöhe praktizieren Lehrkräfte bei zwei Unterrichtsvorha-

ben, die als Hannoveraner Unterrichtsbilder 57 und 58 multimedial dokumentiert sind (siehe 
die Kapitel 7 und 8). 
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für die sie eingestellt wurde; die Regelschullehrkraft würde ihre angestammte Schül-
erklientel vernachlässigen, um beim Versuch einer Förderung gehandicapter Schüler 
zu dilletieren 12). 

1.2.5 Einweg-Beratung als Kooperationshindernis 

Wenn Förderschullehrkräfte Stundenermäßigungen erhalten, um ihre Regelschulkol-
leg/inn/en zu beraten, ohne dass denen diese Beratungszeit angerechnet wird, läuft das 
einer Kooperation auf Augenhöhe zuwider. Bei einem Team-teaching würden zudem 
auch Förderlehrkräfte von der fachlichen und fachdidaktischen Kompetenz der Re-
gellehrkräfte profitieren – der Beratungsbedarf ist demnach wechselseitig. 

1.2.6 Teilhabe am inklusiven Unterricht – mit gesetzlicher Garantie oder 
disponibel je nach Elternwillen? 

Befürworter inklusiven Unterrichts gehen davon aus, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention Schüler/in-
nen nicht nur ein Recht zur Teilhabe an inklusivem Untericht haben, sondern dass die 
Bundesländer nach der Verankerung dieser Vorgabe in ihren Schulgesetzen in der 
Pflicht sind, dieses Recht auch gegen Widerstände durchsetzen – mit der Konsequenz, 
Förderschulen nach und nach abzuschaffen und die Zweigleisigkeit aufzugeben. Zu 
dieser Konsequenz hat sich bisher kein Bundesland entschlossen. Stattdessen garan-
tieren die Landesregierungen den Fortbestand der Förderschulen, um dem Willen von 
Eltern zu entsprechen, die für ihre Kinder darin die bessere Alternative sehen. Befür-
worter inklusiven Unterrichts sehen darin die Missachtung eines Rechtsguts, die aus 
ihrer Sicht vergleichbar damit ist, die Schulpflicht selbst zur Disposition des Eltern-
willens zu stellen. Allerdings bleibt ihnen – solange Förderschulen eine Bestands-
schutzgarantie haben – zur Durchsetzung ihrer Forderung nach Abschaffung der 
Zweigleisigkeit nur der Rechtsweg. Den würden vermutlich auch die Förderschulbe-
fürworter unter den Eltern beschreiten, wenn eine Landesregierung den Bestands-
schutz aufhebt. So oder so – letztlich kann der derzeitige Status quo nur durch Ge-
richtsentscheid unter Abwägung von Rechtsgütern beendet werden. Wie eine solche 
Entscheidung ausfallen würde, ist nicht vorhersehbar. 

1.2.7 Inklusiver Unterricht mit besonderen Schülern und besonderen Leh-
rern? 

Im inklusiven Unterricht soll die Haltung vermittelt und gelebt werden, dass die Ver-
schiedenartigkeit von Schülern etwas Selbstverständliches ist. Dieser Grundidee lau-
fen pädagogische Konzepte, schulorganisatorische Maßnahmen und Ausbildungs-

                                                      
12) Diese Einwände waren der Anlass für die Ausarbeitung des in Kapitel 10.1 vorgestellten WBA-

Szenariums 112. 
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